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Außerordentliche Wirtschaftshilfe – 

Novemberhilfe / Dezemberhilfe 
Unternehmen, die aufgrund der Beschlüsse zur Eindämmung von Corona-Neuinfektionen im 
November und Dezember 2020 ihren Betrieb schließen müssen, sollen eine außerordentliche 
Wirtschaftshilfe in Form einer Ausfallentschädigung erhalten. Anträge können ab sofort online 
gestellt werden.  

Wer ist antragsberechtigt? 
Antragsberechtigt sind direkt von den Schließungen betroffene Unternehmen, Betriebe, 
Selbständige, Vereine und Einrichtungen und indirekt betroffene Unternehmen nach folgender 
Maßgabe: 

Direkt betroffene Unternehmen: Alle Unternehmen (auch öffentliche), Betriebe, Selbständige, 
Vereine und Einrichtungen, die auf Grundlage der erlassenen Schließungsverordnungen der 
Länder in Folge des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder vom 28. Oktober bzw. 25. November 2020 den Geschäftsbetrieb 
einstellen mussten. 

Indirekt betroffene Unternehmen: Alle Unternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent 
ihrer Umsätze mit direkt von den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen. 

Antragsberechtigt sind auch Unternehmen, die regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze durch 
Lieferungen und Leistungen im Auftrag direkt von den Maßnahmen betroffener Unternehmen 
über Dritte (zum Beispiel Veranstaltungsagenturen) erzielen. Diese Unternehmen müssen 
zweifelsfrei nachweisen, dass sie wegen der Schließungsverordnungen einen Umsatzeinbruch 
von mehr als 80 Prozent im November 2020 erleiden. 

Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten werden als direkt betroffene Unternehmen 
angesehen. 

Was wird gefördert / Höhe des Zuschusses? 
Pro Woche der Schließungen soll es Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen 
wöchentlichen Umsatzes im November bzw. Dezember 2019 geben. Soloselbständige können 
als Vergleichsumsatz alternativ zum wöchentlichen Umsatz im November bzw. Dezember 2019 
den durchschnittlichen Monatsumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen. Bei Antragsberechtigten, 
die nach dem 31. Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, kann als 
Vergleichsumsatz der durchschnittliche Wochenumsatz im Oktober 2020 oder der 
durchschnittliche Wochenumsatz seit Gründung gewählt werden. 

Wie erfolgt die Antragsstellung? 
 Der Antrag ist grundsätzlich durch einen prüfenden Dritten im Namen des Antragsstellers 

einzureichen (antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). Auf der Basis der bei der 
Antragstellung gemachten Angaben erfolgt die Auszahlung der Novemberhilfe. Im Nachgang erfolgt 
gleichfalls über einen prüfenden Dritten eine Schlussabrechnung über die tatsächlichen Umsätze 
und anzurechnenden Leistungen. Ggf. zu viel gezahlte Hilfen sind zurückzuzahlen. 
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